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Das Verhalten des Stadtplanungsdezernenten im Zusammenhang mit angeblichen 
Einwendungen 

Wir haben bereits am 25.03.2010 eine rechtliche Bewertung durch den Fachanwalt für 

Verwaltungsrecht Gerhard Strauch publik gemacht, wonach alles dafür spricht, dass die 

Vorarbeiten einzelner Ämter noch keine Einwendungen waren. 
 

Wenn nun eine andere Dezernentin, Frau Thies von Bündnis 90/Die Grünen, den 

Dezernentenkollegen Pös in Schutz nimmt und Kritikern vorwirft, sie würden damit doch 

letzten Endes nur die Rechtsposition der Stadt betreffend Lärmschutz an der Autobahn 

unterminieren, so offenbart dies ein höchst bedenkliches Rechtsverständnis nach dem Motto 

"Der Zweck heiligt die Mittel". Hier ist die Frage aufgeworfen: Bananenrepublik oder 

Rechtsstaat. Wenn es denn so sein sollte, dass fristgerecht keine Einwendungen erhoben 

worden sind, kann man doch nicht einfach an dieser Tatsache vorbeigehen und das Gegenteil 

behaupten. Wir gehen immer noch davon aus, dass die zuerst von dem 

Stadtplanungsdezernenten gegebene Antwort, wonach ein Fehler passiert sei und tatsächlich 

keine fristgerechten Einwendungen erhoben worden sind, der Wahrheit entspricht. 
 

Wir fühlen uns in dieser Sache nachhaltig bestätigt durch offizielle Verlautbarungen des 

Dezernenten im Zusammenhang mit unserer Auskunftsklage betreffend Denkmalschutz 

"Dernsche Höfe".  

Der Wiesbadener Kurier hat hierzu am 26.07.2008 geschrieben: 
 

"Das Stadtplanungsamt, erklärte der Referent von Baudezernent Joachim Pös (FDP), 

Thomas Schwendler, müsse im Zuge der Bauvoranfrage zuerst die Stellungnahmen der 

verschiedenen Ämter in eine Gesamtstellungnahme zusammenfassen." 
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Im Wiesbadener Tagblatt vom gleichen Tage heißt es hierzu: 
 

"Dazu holten die Baubehörden Stellungnahmen der unterschiedlichen Ämter ein, darunter 

auch der Denkmalbehörden. Nur: Es habe zum Zeitpunkt der Nachfrage der Bürgerliste 

noch keine offizielle Stellungnahme des Dezernats für die Bauaufsicht gegeben, die liege 

derzeit erst im Entwurf vor." 
 

Am 30.07.2008 meldet der Wiesbadener Kurier unter der Überschrift "Bürgerliste will die 

Stadt verklagen": 
 

"Wie der Kurier berichtete, gibt es laut Baudezernent Joachim Pös (FDP) ein Recht auf 

Akteneinsicht erst dann, wenn die Stellungnahmen der Ämter in eine 

Gesamtstellungnahme eingeflossen sind." 
 

Nachdem das Verwaltungsgericht unserer Auskunftsklage stattgegeben hatte, hat der 

Stadtplanungsdezernent am 26.06.2009 unter der Überschrift "Kein Verständnis für 

Gerichtsurteil in Sachen Dernsche Höfe" eine Presseverlautbarung herausgegeben. Er hat u.a. 

darauf hingewiesen, dass für einzelne Ämter, wie etwa den städtischen Denkmalschutz, der 

Magistrat insgesamt in der Verantwortung stehe. Wörtlich heißt es dann: 
 

"Erst mit meiner Unterschrift lag eine offizielle denkmalrechtliche Stellungnahme vor... 

Wie kann es sein, dass man gerichtlich zu einem Zeitpunkt zu Stellungnahmen 

gezwungen wird, wo diese verwaltungsintern noch in der Bearbeitung und somit noch gar 

nicht abgeschlossen sind. Denn auf der anderen Seite trage ich mit meiner Unterschrift die 

Verantwortung für ein hieb- und stichfestes Prüfungsergebnis." 
 

Schön hat er das gesagt, unser Dezernent. Dementsprechend wollte er ja auch zum 

Autobahnausbau eine ordentlich ausgearbeitete Stellungnahme bis zum 31.03.2010 prüfen und 

unterschreiben. Nur ist es ihm leider durch die Lappen gegangen, obwohl er ursprünglich sogar 

im Amt für Straßen- und Verkehrswesen tätig war, dass alle Rechtsbeeinträchtigungen der 

Landeshauptstadt Wiesbaden (kommunale Planungshoheit, Eigentum etc.) im Rahmen einer 

förmlichen Einwendung bis zum 03.03.2010 vorzubringen gewesen wäre. 
 

K.H. Maierl 

 


